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Leitsätze des Urteils 

1. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative 
Eintragitngshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Bildmarken „EMILIO PUCCI" und 
„EMIDIO JUCCI" 

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) 
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2. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Relative 
Eintragungshindernisse — Widerspruch des Inhabers einer für identische oder ähnliche 
Waren oder Dienstleistungen eingetragenen identischen oder ähnlichen älteren Marke — 
Gefahr der Verwechslung mit der älteren Marke — Erweiterter Schutz der älteren Marke 
auch für nichtähnliche Waren oder Dienstleistungen — Voraussetzung — Bekanntheit der 
Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat oder in der Gemeinschaft — Begriff — 
Beurteilungskriterien 

(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 8 Absatz 5) 

1. Für den spanischen Endverbraucher 
besteht keine Verwechslungsgefahr zwi
schen dem als Gemeinschaftsmarke für 
„Leder und Lederimitationen sowie Wa
ren daraus, soweit sie nicht in anderen 
Klassen enthalten sind; Häute und Felle; 
Reise- und Handkoffer; Regenschirme, 
Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peit
schen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren" 
sowie „Webstoffe und Textilwaren, so
weit sie nicht in anderen Klassen ent
halten sind; Bett- und Tischdecken" in 
den Klassen 18 und 24 des Nizzaer 
Abkommens angemeldeten Bildzeichen 
EMILIO PUCCI und den älteren Bild
marken EMIDIO TUCCI, die in Spanien 
für „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, 
Polier-, Fettentfernungs- und Schleif
mittel; Seifen; Parfümerien, ätherische 
Öle, Mittel zur Körper- und Schönheits
pflege, Haarwässer; Zahnputzmittel" so
wie „Bekleidungsstücke einschließlich 
Stiefel, Schuhe und Pantoffeln" in den 
Klassen 3 und 25 des Nizzaer Abkom
mens eingetragen sind. 

Auch wenn nämlich die Zeichen im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe 

b der Verordnung Nr. 40/94 ähnlich 
sind, kann mangels Ähnlichkeit der 
betreffenden Waren eine Verwechs
lungsgefahr ausgeschlossen werden, da 
die Waren in vielfacher Hinsicht, so 
nach ihrer Art, ihrem Verwendungs
zweck, ihrer Herkunft und ihren Ver
triebswegen, unterschiedlich sind und 
auch nicht miteinander in Konkurrenz 
stehen. 

(vgl. Randnrn. 38, 43, 44, 59) 

2. Die Voraussetzung der Bekanntheit im 
Sinne von Artikel 8 Absatz 5 der 
Verordnung Nr. 40/94 über die Gemein
schaftsmarke, der den Schutz der einge
tragenen Marke auf nichtähnliche Wa
ren oder Dienstleistungen ausweitet, er
füllt eine ältere nationale oder Gemein
schaftsmarke nur, wenn sie einem 
bedeutenden Teil des Publikums be
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kannt ist, das von den durch sie erfassten 
Waren oder Dienstleistungen angespro
chen werden soll. Bei der Prüfung dieser 
Voraussetzung sind alle relevanten Um
stände des Falles zu berücksichtigen, 
insbesondere der von der Marke gehal

tene Marktanteil, die Intensität, die 
geografische Verbreitung und die Dauer 
ihrer Benutzung sowie der Werbeauf
wand des Unternehmens für die Marke. 

(vgl. Randnr. 67) 

II - 4299 


